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§1

Errichtung der Landesbank Nordrhein-Westfalen

(1) Die Landesbank Nordrhein-Westfalen ist mit dem Tage des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes
als rechtsfahige Anstalt des 6ffentlichen Rechts mit dem Sitz in Diisseldorf und Munster errich-
tet.

(2) 'Die Landesbank Nordrhein-Westfalen wird mit einem Stammkapital von 500 000 000 Euro
ausgestattet. 2Dieses wird durch Sacheinlage des im Wege der Abspaltung gemaB § 2 {ibertra-
genen Vermdgens geleistet. 3An diesem Stammkapital sind die Gewahrtrager der Westdeut-
schen Landesbank Girozentrale im gleichen Verhadltnis beteiligt, wie sie vor dem In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes an der Westdeutschen Landesbank Girozentrale beteiligt waren.
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(3) 'Die Rechtsverhaltnisse der Landesbank Nordrhein-Westfalen bestimmen sich nach den Vor-
schriften in Abschnitt E des Sparkassengesetzes und der Satzung, die im Anhang zu diesem Ge-
setz festgestellt wird. 2Mit dem Tage der Eintragung der Umwandlung der Westdeutschen Lan-
desbank Girozentrale in eine Aktiengesellschaft gemaB § 9 in das Handelsregister tritt Abschnitt
E des Sparkassengesetzes an die Stelle des Abschnitts B des Sparkassengesetzes unter Uber-
nahme der Paragrafenreihenfolge des Abschnitts B. 3Der Tag der Eintragung der WestLB AG in
das Handelsregister ist im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt zu machen.

§2
Abspaltung

(1) "Mit dem Tage des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes werden aus dem Vermdgen der West-
deutschen Landesbank Girozentrale die Wohnungsbauférderungsanstalt Nordrhein-Westfalen -
Anstalt der Westdeutschen Landesbank Girozentrale, der Geschaftsbereich Investitionsbank
Nordrhein-Westfalen, der Geschaftsbereich Offentlicher Pfandbrief, der Anteil am Stammkapital
der InvestitionsBank Brandenburg Anstalt des 6ffentlichen Rechts, die Geschaftsanteile an der
Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH und die im Anhang zu diesem Ge-
setz aufgefiihrten Spielbanken- und Lotteriebeteiligungen durch Ubertragung als Gesamtheit auf
die nach § 1 errichtete Landesbank Nordrhein-Westfalen abgespalten. 2Zur Durchfiihrung der
Abspaltung wird das Stammkapital der Westdeutschen Landesbank Girozentrale um 500 000
000 Euro herabgesetzt. 3Stichtag fiir die Abspaltung ist der 1. Januar 2002; ab diesem Zeitpunkt
gelten alle Geschafte, die dem abgespaltenen Bereich zuzuordnen sind, bereits als fir Rechnung
der Landesbank Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. #Der Abspaltung wird die Bilanz der West-
deutschen Landesbank Girozentrale zum 31. Dezember 2001 als Schlussbilanz zu Grunde gelegt.
SWegen der durch die Landesbank Nordrhein-Westfalen tibernommenen Verpflichtungen nach §
4 Abs. 4 werden zusatzliche Vermdgenswerte auf die Landesbank Nordrhein-Westfalen libertra-
gen. ®Das Finanzministerium wird erméchtigt, durch sofort vollziehbaren Bescheid die dem ab-
gespaltenen Bereich zuzuordnenden Gegenstande des Aktiv- und Passivvermdgens sowie die
nach Satz 5 zusatzlich zu tibertragenen Vermdgenswerte festzustellen. ’Dariiber hinaus kann
das Finanzministerium in dem Bescheid Grundschulden aus dem Vermdgen der Westdeutschen
Landesbank Girozentrale, die nicht bereits nach Satz 1 oder nach Artikel 2 § 1 Abs. 1 Satz 1 abge-
spalten werden, der Landesbank Nordrhein-Westfalen zuordnen, die diese flir den wirtschaftlich
Berechtigten treuhanderisch Gbernimmt.

(2) Die Landesbank Nordrhein-Westfalen wird hinsichtlich der abgespaltenen Gegenstande des
Aktiv- und Passivvermdgens sowie der geman § 4 lbergehenden Arbeitsverhaltnisse Gesamt-
rechtsnachfolgerin der Westdeutschen Landesbank Girozentrale.

(3) 'Die Abspaltung ist eine Umwandlung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes vom 28.
Oktober 1994 (BGBI. I S. 3210, ber. BGBI. 1995 | S. 428), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.
Juli 2001 (BGBI. | S. 1852). 2Auf die Abspaltung sind die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes
vom 28. Oktober 1994 (BGBI. | S. 3210, ber. BGBI. 1995 | S. 428), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 23. Juli 2001 (BGBI. | S. 1852), erganzend anzuwenden, soweit dieses Gesetz keine ab-
schlieBende Regelung enthalt.
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(4) Die Abspaltung ist in das fiir die Westdeutsche Landesbank Girozentrale und die Landesbank
Nordrhein-Westfalen jeweils zustandige Handelsregister einzutragen.

§3
Haftung der beteiligten Rechtstrager fiir Altverbindlichkeiten

'Fiir die Erflllung der bis zum Tag des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes vereinbarten Verbind-
lichkeiten haften die Westdeutsche Landesbank Girozentrale und die Landesbank Nordrhein-
Westfalen als Gesamtschuldner. 2Derjenige Rechtstréger, dem eine Verbindlichkeit durch den
Bescheid nach § 2 Abs. 1 Satz 6 nicht zugeordnet ist, haftet fiir diese Verbindlichkeit nur, wenn
sie vor Ablauf des 31. Dezember 2006 fallig ist und daraus Ansprliche gegen ihn gerichtlich gel-
tend gemacht sind. 3Bei 6ffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten geniigt zur Geltendmachung der
Erlass eines Verwaltungsakts. #Im Innenverhaltnis haftet derjenige Rechtstrager, dem die Ver-
bindlichkeit zugeordnet ist. ®Weitergehende Anspriiche von Glaubigern und Sonderrechtsinha-
bern aufgrund der Abspaltung sind ausgeschlossen.

§4
Ubergang der Arbeitsverhiltnisse

(1) 'Die Arbeitsverhiltnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in dem abgespaltenen
Bereich beschaftigt sind, gehen mit dem Tage des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes mit allen
Rechten und Pflichten auf die Landesbank Nordrhein-Westfalen {iber. 2Vorbehaltlich der Rege-
lung in Artikel 2 § 8 Abs. 1 dieses Gesetzes gehen zu diesem Zeitpunkt auch die Arbeitsverhalt-
nisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die einen vertraglichen Anspruch auf Gewah-
rung einer Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsatzen bei verminderter Erwerbsfahig-
keit, im Alter sowie an Hinterbliebene oder eine Anwartschaft auf eine solche Versorgung haben,
auf die Landesbank Nordrhein-Westfalen liber, soweit nicht die Westdeutsche Landesbank Giro-
zentrale schriftlich gegenlber betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis spatestens
drei Wochen vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes dem Ubergang widerspricht. 3Der Vor-
stand der Westdeutschen Landesbank Girozentrale informiert die betroffenen Arbeithehmerin-
nen und Arbeitnehmer unverziiglich tiber den Ubergang ihrer Arbeitsverhaltnisse. #In den Fallen
des Satzes 2 leistet die Westdeutsche Landesbank Girozentrale der Landesbank Nordrhein-
Westfalen fiir den mit der Ubertragung der Arbeitsverhaltnisse verbundenen Ubergang der Pen-
sionslasten einen Ausgleich. °Art und Umfang des Ausgleichs werden vom Finanzministerium in
dem Bescheid gemaB § 2 Abs. 1 Satz 6 festgelegt.

(2) 'Die in der Westdeutschen Landesbank Girozentrale am Tage des In-Kraft-Tretens dieses
Gesetzes bestehenden Dienstvereinbarungen gelten in der Landesbank Nordrhein-Westfalen bis
zum In-Kraft-Treten neuer Dienstvereinbarungen, die die Landesbank Nordrhein-Westfalen mit
den zustandigen Personalriten abschlieBt, fort. 2Gekiindigte Dienstvereinbarungen, die in der
Westdeutschen Landesbank Girozentrale am Tage des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes Nach-
wirkung entfalten, gelten in der Landesbank Nordrhein-Westfalen als gekiindigte Dienstverein-
barungen nach MaBgabe der Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes fir das Land
Nordrhein-Westfalen vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 12. Dezember 2000 (GV. NRW. S. 754), fort.
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(3) Soweit vorstehend nichts anderes geregelt ist, gelten im Ubrigen die Bestimmungen des §
613a Abs. Tund 4 BGB entsprechend.

(4) 'Die Landesbank Nordrhein-Westfalen gewahrt den Arbeithehmerinnen und Arbeithehmern
der Westdeutschen Landesbank Girozentrale und, nach deren Formwechsel in eine Aktiengesell-
schaft, den Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern der WestLB AG, deren Beschaftigungsver-
haltnis mit der Westdeutschen Landesbank Girozentrale vor dem 1. Januar 1999 begrindet wur-
de, Beihilfen nach MaBgabe von § 3 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Anwendung beamten- und be-
soldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete Angehérige des 6ffentlichen Dienstes (GV.
NRW. 1967 S. 342), zuletzt geandert durch Gesetz vom 17. Dezember 1998 (GV. NRW. S. 750), in
Verbindung mit § 1 der Verordnung lber die Gewahrung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts-
und Todesfallen an Angestellte, Arbeiter und Auszubildende vom 9. April 1965 (GV. NRW. S.
108), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 16. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 672). 2Dieser An-
ﬁuch besteht nur, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer vor In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes gegen die Westdeutsche Landesbank Girozentrale einen Anspruch auf Beihilfe nach
den in Satz 1 genannten Vorschriften hat. 3Satz 1 gilt auch fiir ehemalige Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer der Westdeutschen Landesbank Girozentrale, denen vor In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes Anspriiche auf Beihilfe nach MaBgabe der in Satz 1 genannten Regelung zustehen. 4
Satze 1 bis 3 gelten nicht flir ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dem Bereich
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse zuzuordnen sind.

§5
Ubergangsmandat in den Betrieben der Landesbank Nordrhein-Westfa-
len

(1) 'Die 6rtlichen Personalrate in den Betrieben oder Betriebsteilen der Westdeutschen Landes-
bank Girozentrale behalten ihre Zustandigkeit auch fiir die Betriebe oder Betriebsteile, die auf die
Landesbank Nordrhein-Westfalen abgespalten werden. 2Das Ubergangsmandat endet, sobald in
den Betrieben oder Betriebsteilen der Landesbank Nordrhein-Westfalen ein Personalrat gewahilt
und das Wahlergebnis bekanntgegeben ist, spatestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten die-
ses Gesetzes.

(2) 'Die Aufgaben des Gesamtpersonalrats nimmt der bisherige Gesamtpersonalrat der West-
deutschen Landesbank Girozentrale iibergangsweise wahr. 2Das Ubergangsmandat des Ge-
samtpersonalrats endet, sobald bei der Landesbank Nordrhein-Westfalen ein Gesamtpersonalrat
gebildet ist, spatestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes.

(3) Die vorstehenden Absatze 1und 2 gelten fir die Jugend- und Auszubildendenvertretungen
und die Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung sowie fir die Schwerbehindertenvertre-
tung der Westdeutschen Landesbank Girozentrale entsprechend.
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§6
Ubergang der Anteile an der Westdeutschen Landesbank Girozentra-
leauf die Landesbank Nordrhein-Westfalen

'Mit dem Tage des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes gehen die Anteile der Gewahrtrager an der
Westdeutschen Landesbank Girozentrale auf die Landesbank Nordrhein-Westfalen tber. 2Der
Gegenwert der Einlagen wird den Ricklagen zugefihrt.

§7
Kapitalerhohung

'Mit dem Tage des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes werden das Stammkapital und die Kapital-
rucklage der Westdeutschen Landesbank Girozentrale zum teilweisen Ausgleich der durch die
Abspaltung geman Artikel 1§ 2 Abs. 1und Artikel 2 § 1 Abs. 1 eingetretenen Vermodgensminde-
rung gegen Bareinlage erhéht. 2Die auf das Stammkapital und die Kapitalriicklage zu leistende
Einlage Ubernimmt die Landesbank Nordrhein-Westfalen.

§8
Formwechselnde Umwandlung der Westdeutschen Landesbank Giro-
zentrale in eine Aktiengesellschaft

(1) TAm Tage des In In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes erfolgt die formwechselnde Umwandlung
der Westdeutschen Landesbank Girozentrale in eine Aktiengesellschaft. 2Die Umwandlung wird
mit Eintragung der Aktiengesellschaft in das Handelsregister wirksam.

(2) "Als Griinder der Aktiengesellschaft gilt die Landesbank Nordrhein-Westfalen. 2Sie {iber-
nimmt das Grundkapital der Aktiengesellschaft und stellt deren Satzung fest.

(3) 'Die Aktiengesellschaft fiihrt die Firma ,WestLB AG" und hat ihren Sitz in Diisseldorf und
Miinster. 2 Firma und Sitz kénnen durch die Satzung gesndert werden.

(4) Die Vorschriften des Ersten Teils des Fiinften Buches des Umwandlungsgesetzes vom 28.
Oktober 1994 (BGBI. I S. 3210, ber. BGBI. 1995 | S. 428), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.
Juli 2001 (BGBI. | S. 1852) sind nicht anzuwenden.

§9
Anmeldung und Bekanntmachung des Formwechsels

(1) Der Formwechsel ist zur Eintragung in das Handelsregister bei dem zustéandigen Gericht an-
zumelden.

(2) 'Das zustandige Gericht hat die Eintragung der neuen Rechtsform durch den Bundesanzeiger
und mindestens ein anderes Blatt ihrem ganzen Inhalt nach bekanntzumachen. 2Mit dem Ablauf
des Tages, an dem das letzte der die Bekanntmachung enthaltenden Blatter erschienen ist, gilt
die Bekanntmachung als erfolgt.
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§10
Wirkung der Eintragung

Die Eintragung der WestLB AG in das Handelsregister hat folgende Wirkungen:
1. Die Westdeutsche Landesbank Girozentrale besteht als Aktiengesellschaft weiter.

2. Die Landesbank Nordrhein-Westfalen ist an der WestLB AG nach MaBgabe des Aktiengeset-
zes und der Satzung als Aktionar beteiligt.

§NM
Haftung fir Verbindlichkeiten der WestLB AG

(1) 'Die Gewahrtrager der Landesbank Nordrhein-Westfalen haften flr die Erflllung samtlicher
bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten der WestLB AG. 2Fiir solche Verbindlichkei-
ten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt; fir danach bis zum
18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht Gber den 31. Dezem-
ber 2015 hinausgeht. 3Die Gewahrtréager werden ihren Verpflichtungen aus der Gewahrtréger-
haftung gegeniber den Glaubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten um-
gehend nachkommen, sobald sie bei deren Falligkeit ordnungsgeman und schriftlich festgestellt
haben, dass die Glaubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermdgen der WestLB AG nicht be-
friedigt werden kdnnen. #Verpflichtungen der WestLB AG aufgrund eigener Gewahrtragerhaf-
tung oder vergleichbarer Haftungszusage sind vereinbart und fallig im Sinne von Satz 1 bis 3 in
dem gleichen Zeitpunkt wie die durch eine solche Haftung gesicherte Verbindlichkeit. "Mehrere
Gewahrtrager haften als Gesamtschuldner, im Innenverhaltnis entsprechend ihren Anteilen am
Stammkapital der Landesbank Nordrhein-Westfalen.

(2) Die Gewahrtrager der Landesbank Nordrhein-Westfalen stellen bis einschlieBlich zum 18. Juli
2005 sicher, dass die WestLB AG ihre Verpflichtungen erflillen kann.

(3) Ab dem 19. Juli 2005 tritt an die Stelle des Begriffes "Gewahrtrager" die Bezeichnung "Tra-

n

ger".

§12
Ubergangsmandat in den Betrieben der WestLB AG

(1) 'Die Aufgaben der Betriebsrate in den Betrieben der WestLB AG nehmen die bisherigen 6rtli-
chen Personalrate Ubergangsweise nach den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes
vom 15. Januar 1972 (BGBI. | S. 13) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September
2001 (BGBI. | S. 2518) wahr. 2Das Ubergangsmandat des jeweiligen Personalrats endet, sobald in
dem jeweiligen Betrieb ein Betriebsrat gewahlt und das Wahlergebnis bekanntgegeben ist, spa-
testens sechs Monate nach Eintragung der WestLB AG in das Handelsregister.

(2) 'Die Aufgaben des Gesamtbetriebsrates nimmt der bisherige Gesamtpersonalrat der West-
deutschen Landesbank Girozentrale Ubergangsweise nach den Bestimmungen des Betriebsver-
fassungsgesetzes vom 15. Januar 1972 (BGBI. | S. 13) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. September 2001 (BGBI. | S. 2518) wahr. 2Das Ubergangsmandat des Gesamtpersonalrates
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endet, sobald ein Gesamtbetriebsrat bei der WestLB AG gebildet ist, spatestens sechs Monate
nach Eintragung der WestLB AG in das Handelsregister.

(3) Absatz 1 und 2 gelten fur die Jugend- und Auszubildendenvertretungen und die Gesamtju-
gend- und Auszubildendenvertretung sowie flr die Schwerbehindertenvertretung der Westdeut-
schen Landesbank Girozentrale entsprechend.

§13
Fortgeltung von Dienstvereinbarungen

(1) Die in der Westdeutschen Landesbank Girozentrale im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Formwechsels (§ 10) bestehenden Dienstvereinbarungen gelten in der WestLB AG bis zum In-
Kraft-Treten neuer Regelungen als Betriebsvereinbarungen weiter.

(2) Gekindigte Dienstvereinbarungen, die in der Westdeutschen Landesbank Girozentrale Nach-
wirkung entfaltet haben, gelten in der WestLB AG als gekiindigte Betriebsvereinbarungen nach
MaBgabe der Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes vom 15. Januar 1972 (BGBI. | S.
13) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBI. | S. 2518) weiter.

§14
Vorstand und Aufsichtsrat der WestLB AG

Die Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie die Bestellung der Mitglie-
der des Vorstands und des Aufsichtsrates richten sich nach den maBgeblichen Vorschriften des
Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. | S. 1089), zuletzt geandert durch Gesetz vom 29.
Oktober 2001 (BGBI. | S. 2785), des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (BGBI. | S. 1153),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 23. Juli 2001 (BGBI. | S. 1852), und der Satzung der WestLB
AG.

§15
Geblihrenbefreiung

'Rechtshandlungen, die aus Anlass der in diesem Artikel geregelten MaBnahmen erforderlich
werden, sind gebiihrenfrei. 2Das gilt auch fiir Beurkundungs- und Beglaubigungsgebiihren.

Der Ministerprasident

Der Finanzminister

Der Innenminister
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Der Minister
fur Wirtschaft und Mittelstand,
Energie und Verkehr

Der Minister
fur Stadtebau und Wohnen,

Kultur und Sport
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/5070-25941-sgv_764_20020702_2_anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/5070-25942-sgv_764_20020702_2_anlage2.pdf

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Gesetz zur Errichtung der Landesbank Nordrhein-Westfalen und zur Umwandlung der Westdeutschen Landesbank Girozentrale 
	 § 1 Errichtung der Landesbank Nordrhein-Westfalen 
	 § 2 Abspaltung 
	 § 3 Haftung der beteiligten Rechtsträger für Altverbindlichkeiten 
	 § 4 Übergang der Arbeitsverhältnisse 
	 § 5 Übergangsmandat in den Betrieben der Landesbank Nordrhein-Westfalen 
	 § 6 Übergang der Anteile an der Westdeutschen Landesbank Girozentraleauf die Landesbank Nordrhein-Westfalen 
	 § 7 Kapitalerhöhung 
	 § 8 Formwechselnde Umwandlung der Westdeutschen Landesbank Girozentrale in eine Aktiengesellschaft 
	 § 9 Anmeldung und Bekanntmachung des Formwechsels 
	 § 10 Wirkung der Eintragung 
	 § 11 Haftung für Verbindlichkeiten der WestLB AG 
	 § 12 Übergangsmandat in den Betrieben der WestLB AG 
	 § 13 Fortgeltung von Dienstvereinbarungen 
	 § 14 Vorstand und Aufsichtsrat der WestLB AG 
	 § 15 Gebührenbefreiung 
	Anlagen


